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Seit Dezember 2015 ist die 7Screen GmbH der Spezialist für digitale 

Außenwerbung der ProSiebenSat.1 Media SE. In enger Zusammenarbeit mit der 

SevenOne Media schließt ProSiebenSat.1 auf diese Weise die Customer 

Journey und erreicht neben TV, Addressable TV und Digital nun die gewünschte 

Zielgruppe auch Out of Home. 

Durch fortgeschrittene Technologie in Adserving und Programmatic Advertising,

Innovationsbereitschaft und ständige Weiterentwicklung in Kernkompetenzen 

und Standardisierungen, wollen wir unseren Kunden mit Effektivität und Qualität 

zur Seite stehen. Wir unterstützen Sie dabei Konsumenten zu erreichen –

wo auch immer sie sind.

Die Vision

7SCREEN

UNSERE USP`S

V MULTISCREEN

V PREMIUM TOUCHPOINT

V NEAR-, REALTIME- & MULTIPROGRAMMATIC

V INNOVATIVE TECHNIK UND KONZEPTE

Public Entertainment https://www.7screen.de/  3
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AUFMERKSAMKEIT DURCH AUFFÄLLIGE INSZENIERUNGEN UND GRÖßE 

FINDEN SIE MIT UNSEREM DIGITALEN TOUCHPOINT 7URBAN.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

• Hohe Aufmerksamkeit durch große 

Screens

• Viele Kontaktchancen in deutschen 

Metropolen

• Platzierung an zentralen 

Verkehrsknotenpunkten

• Warte- und Passagesituationen

7URBAN

Touchpoint Details

SIE WOLLEN…

...aufmerksamkeitsstarke Flächen und 

eine breitgefächerte Kundengruppe? Die 

Flächen am Touchpoint 7URBAN 

verleihen Ihrer Werbebotschaft noch mehr 

Charme und verwandeln diese in ein 

außerordentliches Highlight.

SHORT FACTS

• Standort: Reeperbahn Hamburg

• 2,5 Mio. Frequenzen pro Monat

• Rund 700m² Fläche, 500m² davon medial 

bespielbar

• Attraktive Zielgruppe: 20-49 Jahre, 

männlich, berufstätig

Quelle: PublicScreens Studie 2016 (GfK-Enigma/DMI); Verteilung auf Basis der Studien simuliert, E14+

https://www.7screen.de/touchpoints/7urban/

Hamburg
HH
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Medienfassade

Netz Zeitschienen Frequenz Spotlänge

Total network

Hamburg 

St. Pauli

1, 2, 4 Wochen buchbar Size S = 156 Min. pro Tag

Size M = 306 Min. pro Tag

Size L  = 459 Min. pro Tag

Frei wählbar

7URBAN

Buchungsmodalitäten

Unsere Angebote haben eine Gültigkeit von vier Wochen. 5
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7URBAN

Preisliste*

* Preise haben eine Gültigkeit von 4 Wochen

Frequenz / Belegeung Preis in €

Medienfassade - Hamburg / St. Pauli

1 Woche S 40.000,00

2 Wochen S 65.000,00

4 Wochen S 90.000,00

1 Woche M 60.000,00

2 Wochen M 100.000,00

4 Wochen M 160.000,00

1 Woche L 80.000,00

2 Wochen L 145.000,00

4 Wochen L 250.000,00
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Anlieferung: 10 Tage vor Kampagnenstart

Werbemittelanlieferung an: booking@7screen.de 

7URBAN

Technische Spezifikationen

Unsere Angebote haben eine Gültigkeit von vier Wochen.

Medienfassade - Hamburg

Format Individual

(After-Effects-Datei speziell für die Medienfassade)

Größe X

Spotlänge 10 – 30 Sekunden

Fläche - Rund 700m² Fläche, 

- 500m² davon medial bespielbar

- 70m² hochauflösendes Mediamesh

- 50m² LED-Panoramaaufzug, 380m² LED- und RGB-Mix
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SALES KONTAKT
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Alisa Fee Heidler

Account Director

Tel.    +49 (0) 211 / 49 69- 442

Mobil +49 (0) 151 406 55 166 

Alisa_Fee.Heidler@7screen.de

Felix Donath

Account Director

Tel.    +49 (0) 89 / 95 07- 4384

Mobil +49 (0) 151 406 55 785

Felix.Donath@7screen.de

Johannes Buttlar

Account Director

Tel.    +49 (0) 211 / 49 69- 454

Mobil +49 (0) 151 406 55 769 

Johannes.Buttlar@7screen.de

Philipp Meyes

Account Director

Tel.    +49 (0) 211 / 49 69- 445

Mobil +49 (0) 175 181 5717

Philipp.Meyes@7screen.de

Hieu Pham

Account Director

Tel.    +49 (0) 89 / 90 07- 4357

Mobil +49 (0) 151 406 56 183 

Hieu.Pham@7screen.de
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Stornierungsbedingungen

* Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SevenOne Media: 

https://www.sevenonemedia.de/web/sevenone/mysevenone/agb

Unsere Angebote haben eine Gültigkeit von vier Wochen.

A.7. Rücktritt

A.7.1.

SevenOne Media und der Vertragspartner sind berechtigt, von Aufträgen bis zu sechs Kalenderwochen vor dem 

Ausstrahlungstermin zurückzutreten, wenn ein sachlich gerechtfertigter Grund hierfür vorliegt.

A.7.2.

SevenOne Media kann jederzeit von einem Auftrag zurücktreten, wenn die Erfüllung der von SevenOne Media 

geschuldeten Leistungen aus Gründen höherer Gewalt nicht möglich ist oder wenn nicht vorhersehbare, durch 

zumutbare Aufwendungen nicht zu überwindende Hindernisse auftreten, welche SevenOne Media nicht zu 

vertreten hat wie z.B. Programmänderungen und Maßnahmen oder Anordnungen von Behörden oder sonstiger 

staatlicher Stellen. In diesem Fall sind Ansprüche des Vertragspartners ausgeschlossen. Ein Rücktrittsrecht 

besteht nicht in Fällen, in denen SevenOne Media das Leistungshindernis schuldhaft herbeigeführt hat.

A.7.3.

Der Rücktritt des Vertragspartners von einem Auftrag ist ausgeschlossen, der die Ausstrahlung eines 

Werbefilms mit einer Dauer von mehr als 89 Sekunden Länge oder der das Formatsponsoring (inkl. 

Trailersponsoring) sowie Titelsponsoring zum Gegenstand hat.

A.7.4.

Sollte SevenOne Media ausnahmsweise Rücktrittsersuchen des Vertragspartners nach Ablauf der sechs 

Kalenderwochen vor Ausstrahlungstermin (Kampagnenstart) zustimmen, erfolgt dies nur gegen Berechnung 

einer von SevenOne Media nach billigem Ermessen festzusetzenden Stornovergütung. Ein Anspruch des 

Vertragspartners auf Stornierung ist auch bei Zahlung einer Stornovergütung ausgeschlossen.

A.8. Außerordentliche Kündigung

A.8.1.

Beide Parteien sind berechtigt, einen Auftrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen, wenn ein wichtiger Grund 

vorliegt.

Ein wichtiger Grund, welcher SevenOne Media zur fristlosen Kündigung berechtigt, liegt insbesondere vor, 

wenn:

- der Vertragspartner insolvent wird, insbesondere wenn das gerichtliche Insolvenzverfahren über sein 

Vermögen beantragt oder eröffnet wurde bzw. wenn die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse 

abgelehnt wurde;

- der Vertragspartner die Liquidation seines Unternehmens beschließt oder seine Geschäftstätigkeit tatsächlich 

einstellt;

- gegen eine und/oder beide Parteien und/oder ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE infolge einer 

vertragsgegenständlichen Leistung eine Abmahnung erfolgte und/oder eine einstweilige Verfügung erwirkt 

wurde;

- wenn der Vertragspartner gegen den Genehmigungsvorbehalt gemäß Ziffern C.7. bzw. D.8. verstößt.

- Maßnahmen oder Anordnungen von Behörden oder sonstiger staatlicher Stellen der Erfüllung der von 

SevenOne Media geschuldeten Leistungen entgegen stehen;

- für die SevenOne Media der begründete, durch den Vertragspartner nicht widerlegbare Verdacht besteht, dass 

der Vertragspartner oder die von ihm zur Verfügung gestellten Angebote und/oder Kooperationsinhalte gegen 

rechtliche

Bestimmungen, insbesondere des Strafgesetzbuches, des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages oder die 

geltenden Werberichtlinien, verstößt bzw. verstoßen; Ein begründeter Verdacht besteht, sobald der SevenOne 

Media auf

Tatsachen gestützte Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen rechtliche Bestimmungen vorliegen, insbesondere 

ab der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen den Vertragspartner bzw. ab der Aufforderung des 

Vertragspartners zu einer Stellungnahme durch die zuständige Landesmedienanstalt.

A.8.2.

Die bis zum Zugang einer Kündigung erbrachten Leistungen der SevenOne Media sind seitens des 

Vertragspartners entsprechend des Leistungsumfangs zu vergüten. Ferner ist die bis zu diesem Zeitpunkt 

bereits erbrachte Vergütung nicht zurück zu gewähren.

Auszug der Allgemeinen Geschäftsbedingungen*
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